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Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz  
geändert wird (Regulatory Sandbox); Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Schaffer, 
 
die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bedankt sich für die Übermittlung des Begutachtungs-
entwurfes und nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
I. Allgemeines 
 
Wir begrüßen die Schaffung einer Regulatory Sandbox im Finanzmarktrecht. Damit wird ein wich-
tiger Schritt gesetzt, um Finanzinnovationen in Österreich zu unterstützen und damit letztlich 
auch den Finanzplatz und Innovationsstandort Österreich zu stärken. 
 
Es sollte von einem weiten Rahmen des Begriffs „Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien“ ausgegangen werden, damit z.B. auch Artificial Intelligence- und Blockchain-Anwendungen 
umfasst sind. Auch Unternehmen, die nicht in die Sandbox aufgenommen werden, sollten weiter-
hin von der FMA Auskünfte bekommen und betreut werden.  
 
Unabhängig von dieser positiven Maßnahme müssen allgemein Regulierungen laufend auf ihre  
Effektivität geprüft sowie unnötige Bürokratien und jegliches „Gold Plating“ vermieden werden. 
 
 
II. Im Detail 
 
Zu § 23a Abs. 2 Z 1 (Informations- und Kommunikationstechnologie) 
In den Erläuterungen sollte klargestellt werden, dass von einem weiten Begriff der „Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien“ auszugehen ist, und diese z.B. auch Künstliche Intelli-
genz (inkl. Machine Learning) und Distributed Ledger Technologien (Blockchain) umfassen. 
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Zu § 23a Abs. 2 Z 2 lit. c (Volkswirtschaftliches Interesse) 
Das Kriterium des volkswirtschaftlichen Interesses sollte keine zu hohe Hürde für die Aufnahme 
in die Sandbox darstellen. Die Erläuterungen fordern sogar einen Nutzen für die Öffentlichkeit 
bzw. einen Nutzen für die Allgemeinheit. Einerseits können innovative Geschäftsmodelle in der 
Testphase scheitern, andererseits kann ein innovatives Geschäftsmodell auch nur bestimmte 
Zielgruppen, die eine Teilmenge der Öffentlichkeit/Allgemeinheit sind, ansprechen wollen (z.B. 
technologieaffine Nutzer von Finanzdienstleistungen). Bei neuen Geschäftsmodellen sind die 
volkswirtschaftlichen Wirkungen auch nicht immer sofort exakt abschätzbar. 
 
Zu § 23a Abs. 3 (Regulatory Sandbox Beirat) 
Unklar ist, ob Anträge zur Aufnahme in die Sandbox immer umgehend dem Beirat zur Beurteilung 
weitergegeben werden und dieser jeweils sofort entscheidet, oder mehrere Anträge gesammelt 
dem Beirat übergeben werden. Im Interesse der antragstellenden Unternehmen sollten die Ver-
fahrensmodalitäten jedenfalls transparent und klar sein. 
 
Wir ersuchen, zusätzlich noch die Aufnahme eines Vertreters der WKÖ in den Regulatory Sandbox 
Beirat vorzusehen. Die WKÖ als gesetzliche Interessenvertretung der Wirtschaft, einschließlich 
der von der FMA beaufsichtigten Unternehmen und der antragstellenden FinTechs, kann einen 
sachverständigen Beitrag zur Bewertung des volkswirtschaftlichen Nutzens leisten. 
 
Zu § 23a Abs. 4 (Aufnahme in die Sandbox durch Bescheid) 
Unklar sind der Inhalt des Bescheides und dessen Rechtswirkungen (außer Aufnahme in die Sand-
box), zumal die in Abs. 5 genannte Gewährung einer beschränkten Konzession, Genehmigung, 
Zulassung oder Registrierung durch Bescheid offenbar die vorherige Aufnahme in die Sandbox 
durch Bescheid (Abs. 4) voraussetzt. 
 
Zu § 23 Abs. 8 (Finanzieller Beitrag des Bundes) 
Wir begrüßen die finanzielle Unterstützung der Sandbox durch den Bund mit einem jährlichen 
Beitrag von 500.000 Euro. Die Inanspruchnahme der Rechnungskreise sollte vermieden werden. 
Die vorgesehene Deckung eines etwaigen Fehlbetrages von bis zu 5 % des zweckgebundenen Bei-
trages bei Überschreitung des genannten Betrages durch Zuordnung zu den Rechnungskreisen 
sollte somit gestrichen werden. 
 
Zu § 28 Abs. 41 (Befristung der Bestimmungen) 
Die Befristung der gesetzlichen Bestimmungen zur Regulatory Sandbox mit 31.12.2022 ist in Hin-
blick auf die vorgesehene Zweijahresfrist für die Teilnahme an der Sandbox zu kurz bemessen. 
Wir schlagen eine Verlängerung auf zumindest 31.12.2025 vor, damit mehr innovative Unterneh-
men an der Regulatory Sandbox teilnehmen können. 
 
Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen. Diese Stellungnahme wird auch dem Präsi-
denten des Nationalrates übermittelt. 
 

Freundliche Grüße 
 
 
Dr. Harald Mahrer Karlheinz Kopf 
Präsident Generalsekretär 
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